
Vorrang für den Ex-Ehegatten

Das Bundesverfassungsgericht hat den Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten gestärkt:

Neue Rechtsprechung zur Berechnung des nachehelichen Unterhalts unter

Anwendung der sogenannten Dreiteilungsmethode verfassungswidrig

Mit dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts hat der Gesetzgeber
das Unterhaltsrecht mit dem Ziel der Stärkung des Kindeswohls, der wirtschaftlichen Entlastung sogenannten
Zweitfamilien sowie der Vereinfachung reformiert. Im Geschiedenenunterhaltsrecht gilt seitdem verstärkt der
Grundsatz der wirtschaftlichen Eigenverantwortung jedes Ehegatten, dem es gemäß § 1569 BGB n.F. obliegt,
selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, es sei denn, er ist hierzu außerstande. Durch den neu geschaffenen §
1578b BGB ist die Möglichkeit eröffnet worden, den nachehelichen Unterhalt im Einzelfall unter
Billigkeitsgesichtspunkten herabzusetzen und/oder zeitlich zu begrenzen. Des Weiteren ist die Rangfolge der
Unterhaltsberechtigten für den Fall, dass der Unterhaltspflichtige nicht in der Lage ist, ihnen allen Unterhalt
zu leisten (sogenannter Mangelfall), in § 1609 BGB neu festgelegt worden: Währendden minderjährigen
Kindern der erste Rang zugewiesen ist, sind geschiedene und nachfolgende Ehegatten im Rang grundsätzlich
gleichgestellt.

Unverändert ist dagegen neben der Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen (§ 1581
BGB) die Regelung des Maßes des nachehelich zu gewährenden Unterhalts geblieben, das sich gemäß § 1578
Abs. 1 Satz 1 BGB nach den ehelichen Lebensverhältnissen bestimmt. Nach der bisherigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs waren für die Bestimmung der ehelichen Lebensverhältnisse grundsätzlich die
Verhältnisse zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung maßgeblich. Danach eintretende Veränderungen
der Verhältnisse wurden nur ausnahmsweise in die Unterhaltsbedarfsbestimmung einbezogen. Änderungen
des Einkommens des geschiedenen Ehegatten waren beispielsweise in die Ermittlung des Unterhaltsmaßes nur
dann einzubeziehen, wenn sie zum Zeitpunkt der Scheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten
gewesen waren und diese Erwartung die ehelichen Lebensverhältnisse bereits geprägt hatte oder aber die
Änderungen das Surrogat einer zuvor erbrachten Haushaltsführung darstellten.

Nunmehr geht der Bundesgerichtshof aber davon aus, dass die für die Höhe des Unterhaltsbedarfs
maßgeblichen Lebensverhältnisse einer geschiedenen Ehe Veränderungen unabhängig davon erfahren können,
ob diese in der Ehe angelegt waren. Mit Urteil vom 30. Juli 2008 (BGHZ 177, 356) hat er erstmals eine
Unterhaltspflicht gegenüber einem neuen Ehepartner in die Bemessung des Bedarfs des vorangegangenen,
geschiedenen Ehegatten einbezogen: Der Unterhaltsbedarf des geschiedenen Ehegatten sei zu ermitteln,
indem seine bereinigten Einkünfte ebenso wie diejenigen des Unterhaltspflichtigen und dessen neuen
Ehepartners zusammengefasst und durch drei geteilt würden (sogenannte Dreiteilungsmethode). Mittels einer
Kontrollrechnung sei sodann sicherzustellen, dass der geschiedene Ehegatte maximal in der Höhe Unterhalt
erhalte, die sich ergäbe, wenn der Unterhaltspflichtige nicht erneut geheiratet hätte.

Der Beschwerdeführerin, die 24 Jahre mit dem Kläger des Ausgangsverfahrens verheiratet war, wurde

Rechtsanwalt und Notar Friedrich Schmidt, Giessen: Familienrecht

1



zunächst im Zuge der Scheidung ein nachehelicher Aufstockungsunterhalt von 618 � monatlich zuerkannt.
Nach der Wiederheirat des Klägers setzte das Amtsgericht im Ausgangsverfahren in Anwendung der neuen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den monatlich zu zahlenden Unterhalt auf 488 � herab, indem es die
Einkünfte der nachfolgenden Ehefrau im Wege der Dreiteilungsmethode in die Bedarfsberechnung einbezog.
Das Oberlandesgericht hielt das Urteil hinsichtlich der Unterhaltsbemessung aufrecht. Mit ihrer
Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin insbesondere eine Verletzung ihres Grundrechts auf
allgemeine Handlungsfreiheit.

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die
Sache zur erneuten Entscheidung dorthin zurückverwiesen. Die zur Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB
entwickelte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den �wandelbaren ehelichen Lebensverhältnissen�
unter Anwendung der Berechnungsmethode der sogenannten Dreiteilung löst sich von dem Konzept des
Gesetzgebers zur Berechnung des nachehelichen Unterhalts und ersetzt es durch ein eigenes Modell. Mit
diesem Systemwechsel überschreitet die neue Rechtsprechung die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung
und verletzt die von Art. 2 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Handlungsfreiheit in Verbindung mit dem
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG).

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde:

1. Das Konzept des Gesetzgebers zur Berechnung des nachehelichen Unterhalts differenziert zwischen der
Unterhaltsbedürftigkeit des Berechtigten, dessen Unterhaltsbedarf, der Leistungsfähigkeit des Pflichtigen
sowie der Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter. Den Ausgangspunkt der Unterhaltsberechnung bildet
die Bestimmung des Unterhaltsbedarfs, an dessen Ermittlung sich die Prüfung der Leistungsfähigkeit des
Pflichtigen sowie der Verteilung der verfügbaren Geldmittel im Mangelfall anschließt. An dieser
Strukturierung hat der Gesetzgeber anlässlich der Unterhaltsreform festgehalten. Dies gilt ebenso für die
Ausrichtung des Unterhaltsmaßes an den ehelichen Lebensverhältnissen gemäß § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB,
mit der der Gesetzgeber auf die individuellen Einkommensverhältnisse der geschiedenen Ehegatten Bezug
genommen hat, die er nach wie vor zum Zeitpunkt der Scheidung bestimmt wissen will.

Über dieses beibehaltene Konzept setzt sich die neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hinweg, indem
sie einen Systemwechsel vornimmt, bei dem sie die gesetzgeberische Grundentscheidung zur Bestimmung des
Unterhaltsbedarfs durch eigene Gerechtigkeitsvorstellungen ersetzt. Die geänderte Auslegung hebt die
gesetzliche Differenzierung zwischen Unterhaltsbedarf und Leistungsfähigkeit auf. Sie berücksichtigt die
nachehelich entstandenen Unterhaltspflichten gegenüber einem weiteren Ehegatten bereits auf der Ebene des
Bedarfs des geschiedenen Ehegatten (§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB), obwohl deren Berücksichtigung gesetzlich
erst auf der Ebene der nach den gegenwärtigen Verhältnissen des Unterhaltspflichtigen zu beurteilenden
Leistungsfähigkeit nach § 1581 BGB vorgesehen ist. Statt die Bestimmung des Unterhaltsbedarfs nach den
�ehelichen Lebensverhältnissen� der aufgelösten Ehe vorzunehmen, ersetzt sie diesen Maßstab durch den der
�wandelbaren ehelichen Lebensverhältnisse� und bestimmt damit und unter Anwendung der
Dreiteilungsmethode den Unterhaltsbedarf letztlich nach den tatsächlichen Lebensverhältnissen und
finanziellen Ausstattungen wie Belastungen der Geschiedenen zum Zeitpunkt der Geltendmachung des
Unterhalts unter Einbeziehung auch des Einkommens, das der neue Ehegatte des Unterhaltspflichtigen erzielt
oder das ihm fiktiv zugerechnet wird. Dieser neue Maßstab spiegelt die ehelichen Lebensverhältnisse nicht
mehr wider und löst sich in Gänze von der gesetzlichen Vorgabe. Zudem bezieht die neue Rechtsprechung
den Unterhaltsbedarf des nachfolgenden Ehegatten nur so lange in die Bestimmung des Unterhaltsbedarfs des
geschiedenen Ehegatten mit ein, wie dies zu einer Verkürzung des Bedarfs des geschiedenen Ehegatten führt.
Wirkt sich die Dreiteilungsmethode zugunsten des geschiedenen Ehegatten aus, wird sein Unterhaltsbedarf
mittels der vom Bundesgerichtshof vorgesehenen Kontrollrechnung auf den sich nach seinen ehelichen
Lebensverhältnissen ergebenden Betrag herabbemessen. Konsequenz dieser Rechtsprechung ist, dass der
geschiedene Ehegatte infolge der neuen Bedarfsermittlungsmethode regelmäßig weniger, selten dasselbe, nie
aber mehr erhält als im Wege einer nach den ehelichen Lebensverhältnissen bestimmten Berechnung.
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Die neue Rechtsprechung lässt sich mit keiner der anerkannten Auslegungsmethoden rechtfertigen. Sie läuft
dem klaren Wortlaut des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB zuwider, der die �ehelichen Verhältnisse� zum Maßstab
der Bedarfsbemessung erhoben hat und damit diejenigen Verhältnisse, die in der geschiedenen Ehe bestanden
haben oder zumindest mit ihr in Zusammenhang stehen. Ein Bezug zu denv�ehelichen Lebensverhältnissen�
lässt sich jedoch nicht mehr bei der Einbeziehung von Veränderungen herstellen, die gerade nicht auf die Ehe
zurückzuführen sind, sondern - wie Unterhaltspflichten gegenüber einem neuen Ehegatten -
scheidungsbedingt sind. Die neue Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB lässt sich auch nicht aus dessen
systematischer Einbindung in den Normenkontext herleiten, da sie die vom Gesetzgeber vorgesehene
Differenzierung zwischen Unterhaltsbedarf und Leistungsfähigkeit aufhebt. Zudem widerspricht sie dem
Zweck des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB, der dazu dient, dem unterhaltsberechtigten Ehegatten bei der
Bestimmung seines Bedarfs grundsätzlich gleiche Teilhabe an dem zum Zeitpunkt der Rechtskraft der
Scheidung gemeinsam erreichten Status zu gewähren. Die mit der Kontrollrechnung verbundene richterliche
Dreiteilungsmethode belastet den vorangegangenen Ehegatten einseitig zugunsten des Unterhaltspflichtigen
und dessen nachfolgenden Ehegatten. Sie setzt sich überdies über den Willen des Gesetzgebers hinweg.
Soweit dieser Einschränkungen beim nachehelichen Unterhalt vorgenommen hat, wie bei der Kürzung oder
Befristung von Unterhaltsansprüchen nach § 1578b BGB, hat er damit die unterhaltsrechtliche Position des
geschiedenen Ehegatten nicht von vornherein verschlechtern wollen, wie dies die Bedarfsbestimmung nach
der Dreiteilung vorsieht, sondern nur unter bestimmten Billigkeitsgesichtspunkten.

Die geänderte Rechtsprechung lässt sich schließlich nicht mit dem Ziel der Unterhaltsreform begründen, das
Unterhaltsrecht zu vereinfachen. Sie erleichtert die Unterhaltsberechnung nicht, sondern erweitert sie um den
Rechenschritt der Bedarfsermittlung im Wege der Dreiteilung, da sie im Rahmen der Kontrollrechnung eine
Berechnung des Unterhalts nach der von der Rechtsprechung herkömmlich angewandten Methode unter

Berücksichtigung der ehelichen Lebensverhältnisse der aufgelösten Ehe vorsieht.

2. Die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene Entscheidung des Oberlandesgerichts verletzt die
Beschwerdeführerin in ihrer wirtschaftlichen Handlungsfreiheit als Ausprägung der allgemeinen
Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG). Sie
beruht auf der die Grenze zulässiger richterlicher Rechtsfortbildung überschreitenden neuen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs, in deren Folge der Unterhaltsbedarf der Beschwerdeführerin und damit ihr
Unterhaltsanspruch in einem vom Gesetzgeber nicht vorgesehenen Maße verkürzt worden sind.

BVerfG Beschluss vom 25. Januar 2011

1 BvR 918/10

Sorgerecht unverheirateter Väter gestärkt
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BVerfG: Ausschluss des Vaters eines nichtehelichen Kindes von der elterlichen Sorge bei
Zustimmungsverweigerung der Mutter verfassungswidrig

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts am 1. Juli 1998 wurde nicht
miteinander verheirateten Eltern erstmals unabhängig davon, ob sie zusammenleben, durch § 1626a BGB die
Möglichkeit eröffnet, die elterliche Sorge für ihr Kind gemeinsam zu tragen. Voraussetzung hierfür ist, dass
dies ihrem Willen entspricht und beide Elternteile entsprechende Sorgeerklärungen abgeben (§ 1626a Abs. 1
Nr. 1 BGB); anderenfalls bleibt die Mutter alleinige Sorgerechtsinhaberin für das nichteheliche Kind. Auch
eine Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge von der Mutter auf den Vater kann nach § 1672 Abs. 1 BGB
bei dauerhaftem Getrenntleben der Eltern nur mit Zustimmung der Mutter erfolgen. Gegen ihren Willen kann
der Vater eines nichtehelichen Kindes nur dann das Sorgerecht erhalten, wenn der Mutter wegen Gefährdung
des Kindeswohls die elterliche Sorge entzogen wird, ihre elterliche Sorge dauerhaft ruht oder wenn sie stirbt.

Der Beschwerdeführer ist Vater eines 1998 nichtehelich geborenen Sohnes. Die Eltern trennten sich noch
während der Schwangerschaft der Mutter. Der gemeinsame Sohn lebt seit seiner Geburt im Haushalt der
Mutter, hat aber regelmäßig Umgang mit seinem Vater. Der Beschwerdeführer erkannte die Vaterschaft an.
Eine Erklärung zur Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge wurde von der Mutter verweigert. Als diese
einen Umzug mit dem Kind beabsichtigte, beantragte der Beschwerdeführer beim Familiengericht die
teilweise Entziehung des Sorgerechts der Mutter und die Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf
ihn selbst; hilfsweise stellte er den Antrag, ihm das alleinige Sorgerecht zu übertragen oder die Zustimmung
der Mutter zu einer gemeinsamen Sorge zu ersetzen. Das Familiengericht wies die Anträge in Anwendung der
geltenden Rechtslage mit der Begründung zurück, dass es zur Übertragung des Sorgerechts oder Teilen davon
an der erforderlichen Zustimmung der Mutter fehle. Gründe für eine Entziehung des Sorgerechts der Mutter
lägen nicht vor. Die hiergegen beim Oberlandesgericht eingelegte Beschwerde blieb ohne Erfolg.

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat auf die Verfassungsbeschwerde nun entschieden, dass die
§§ 1626a Abs. 1 Nr. 1 und 1672 Abs. 1 BGB mit Art. 6 Abs. 2 GG unvereinbar sind. Der Beschluss des
Familiengerichts ist aufgehoben und zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen worden. Bis zum
Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung hat das Bundesverfassungsgericht in Ergänzung der §§ 1626a
Abs. 1 Nr. 1, 1672 Abs. 1 BGB vorläufig angeordnet, dass das Familiengericht den Eltern auf Antrag eines
Elternteils die elterliche Sorge oder einen Teil davon gemeinsam überträgt, soweit zu erwarten ist, dass dies
dem Kindeswohl entspricht; dem Vater ist auf Antrag eines Elternteils die elterliche Sorge oder ein Teil davon
allein zu übertragen, soweit eine gemeinsame elterliche Sorge nicht in Betracht kommt und zu erwarten ist,
dass dies dem Kindeswohl am besten entspricht.

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde:
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Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber das elterliche Sorgerecht für ein
nichteheliches Kind zunächst allein seiner Mutter übertragen hat. Ebenfalls steht mit der Verfassung in
Einklang, dass dem Vater eines nichtehelichen Kindes nicht zugleich mit der wirksamen Anerkennung seiner
Vaterschaft gemeinsam mit der Mutter das Sorgerecht eingeräumt ist. Eine solche Regelung wäre allerdings
mit der Verfassung vereinbar, sofern sie mit der Möglichkeit verbunden wird, gerichtlich überprüfen zu
lassen, ob die gesetzlich begründete gemeinsame Sorge der Eltern dem Kindeswohl im Einzelfall tatsächlich
entspricht.

Der Gesetzgeber greift jedoch dadurch unverhältnismäßig in das Elternrecht des Vaters eines nichtehelichen
Kindes ein, dass er ihn generell von der Sorgetragung für sein Kind ausschließt, wenn die Mutter des Kindes
ihre Zustimmung zur gemeinsamen Sorge mit dem Vater oder zu dessen Alleinsorge für das Kind verweigert,
ohne dass ihm die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung am Maßstab des Kindeswohls eingeräumt ist.

Die Regelung des § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB, der die Teilhabe an der gemeinsamen Sorge von der
Zustimmung der Mutter abhängig macht, stellt ohne die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung einen
tiefgreifenden Eingriff in das Elternrecht des Vaters aus Art. 6 Abs. 2 GG dar. Der Gesetzgeber setzt das
Elternrecht des Vaters in unverhältnismäßiger Weise generell hinter das der Mutter zurück, ohne dass dies
durch die Wahrung des Kindeswohls geboten ist. Denn die dem geltenden Recht zugrunde liegende Annahme
des Gesetzgebers hat sich nicht als zutreffend erwiesen. Neuere empirische Erkenntnisse bestätigen nicht, dass
Eltern die Möglichkeit gemeinsamer Sorgetragung in der Regel nutzen und die Zustimmungsverweigerung
von Müttern in aller Regel auf einem sich nachteilig auf das Kind auswirkenden elterlichen Konflikt basiert
sowie von Gründen getragen ist, die nicht Eigeninteressen der Mutter verfolgen, sondern der Wahrung des
Kindeswohls dienen. Vielmehr verständigen sich lediglich knapp über die Hälfte der Eltern nichtehelicher
Kinder darauf, Erklärungen zur Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge abzugeben. Zum anderen ist
nach durchgeführten Befragungen von Institutionen und Experten davon auszugehen, dass in nicht
unbeträchtlicher Zahl Mütter allein deshalb die Zustimmung zur gemeinsamen Sorge verweigern, weil sie ihr
angestammtes Sorgerecht nicht mit dem Vater ihres Kindes teilen wollen. Auch die Regelung in § 1672 Abs.
1 BGB, der die Übertragung der Alleinsorge für ein nichteheliches Kind von der Zustimmung der Mutter
abhängig macht, stellt einen schwerwiegenden und nicht gerechtfertigten Eingriff in das Elternrecht des
Vaters aus Art. 6 Abs. 2 GG dar.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Eröffnung einer gerichtlichen Übertragung der Alleinsorge auf den
Vater andererseits schwerwiegend in das Elternrecht der Mutter eingreift, wenn dem väterlichen Antrag im
Einzelfall stattgegeben wird. Denn der Mutter wird die bisher von ihr ausgeübte Sorge gänzlich entzogen, und
zwar nicht, weil sie bei ihrer Erziehungsaufgabe versagt hat und dadurch das Kindeswohl gefährdet ist,
sondern weil in Konkurrenz zu ihr der Vater sein Recht reklamiert, an ihrer Stelle für das Kind zu sorgen.
Zudem ist mit einem Sorgerechtswechsel regelmäßig auch ein Wechsel des Kindes vom Haushalt der Mutter
in den des Vaters verbunden, wodurch insbesondere das Bedürfnis des Kindes nach Stabilität und Kontinuität
berührt wird.

Unter Berücksichtigung dessen und in Abwägung der grundrechtlich geschützten Interessen beider Eltern ist
es zwar mit Art. 6 Abs. 2 GG nicht vereinbar, dem Vater mangels Möglichkeit einer gerichtlichen
Einzelfallprüfung den Zugang auch zur alleinigen Sorge zu verwehren. Eine Übertragung der Alleinsorge von
der Mutter auf den Vater des nichtehelichen Kindes ist jedoch nur gerechtfertigt, wenn es zur Wahrung des
väterlichen Elternrechts keine andere Möglichkeit gibt, die weniger in das mütterliche Elternrecht eingreift,
und wenn gewichtige Kindeswohlgründe vorliegen, die den Sorgerechtsentzug nahelegen. Deshalb ist
zunächst zu prüfen, ob eine gemeinsame Sorgetragung beider Eltern als weniger einschneidende Regelung in
Betracht kommt. Sofern dies der Fall ist, hat eine Übertragung der Alleinsorge zu unterbleiben. Ansonsten ist
dem Vater die Alleinsorge zu übertragen, wenn zu erwarten ist, dass dies dem Kindeswohl am besten
entspricht.
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Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 21. Juli 2010 � 1 BvR 420/09 �

Quelle: Pressestelle des BVerfG

Schonvermögen beim Elternunterhalt
Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte sich mit der Frage zu befassen, ob ein Kind für den
Unterhalt seiner Eltern notfalls auch sein Vermögen einsetzen muss.

Die klagende Körperschaft gewährte der Mutter des Beklagten Sozialhilfe, soweit sie die Kosten ihres
Aufenthalts in einem Pflege- und Seniorenheim nicht aus eigenem Einkommen decken konnte. In diesem
Umfang sind eventuelle Unterhaltsansprüche der Mutter auf die Körperschaft übergegangen. Der Beklagte
erzielte in diesem Zeitraum ein monatliches Nettoeinkommen in Höhe von rund 1.330 � sowie monatliche
Kapitalerträge von rund ca. 56 �. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese laufenden Einkünfte nach
Abzug berufsbedingter Ausgaben den im Rahmen des Elternunterhalts zu belassenden Selbstbehalt von
seinerzeit monatlich 1.250 � (jetzt: 1.400 �) nicht überstiegen und der Beklagte deswegen aus seinen
laufenden Einkünften nicht zur Zahlung von Elternunterhalt leistungsfähig war.

Gleichwohl begehrt die Klägerin von dem Beklagten Unterhalt aus übergegangenem Recht, weil er über ein
Vermögen in Höhe von insgesamt rund 113.400 � verfügte, das er in Lebensversicherungen, Wertpapieren,
Gold und Schmuck sowie auf Girokonten angelegt hatte. Davon möchte der 1955 geborene, ledige und
kinderlose Beklagte eine angemessene Eigentumswohnung erwerben. Außerdem möchte er für seine Fahrten
zu der 39 km entfernt gelegenen Arbeitsstelle als Ersatz für seinen 10 Jahre alten PKW mit einer Laufleistung
von 215.000 km zum Preis von 21.700 � einen neuen PKW kaufen.

Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben, das Oberlandesgericht hat sie auf die Berufung des Beklagten
abgewiesen. Der Senat hat die � zugelassene � Revision der Klägerin zurückgewiesen. Er hat die Auffassung
der Vorinstanz gebilligt, wonach das Vermögen des Beklagten nicht für den Unterhaltsanspruch seiner Mutter
einzusetzen und er deswegen zu Unterhaltsleistungen nicht in der Lage ist. Ein Teil des Vermögens wird
wegen der notwendigen Fahrten zum Arbeitsplatz in Form der Kosten für einen neuen PKW für die eigene
allgemeine Lebensführung benötigt und steht deswegen für Unterhaltszwecke nicht zur Verfügung. Im
Übrigen dient das Vermögen der angemessenen eigenen Altersvorsorge und braucht deswegen nicht für den
Elternunterhalt eingesetzt zu werden.

Zwar muss ein Unterhaltspflichtiger im Rahmen des Verwandtenunterhalts grundsätzlich auch den Stamm
seines Vermögens einsetzen (§ 1603 Abs. 1 BGB). Einschränkungen ergeben sich aber daraus, dass nach dem
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Gesetz auch sonstige Verpflichtungen des Unterhaltspflichtigen zu berücksichtigen sind und er seinen eigenen
angemessenen Unterhalt nicht zu gefährden braucht. Den Vermögensstamm muss der Unterhaltspflichtige
deswegen dann nicht verwerten, wenn ihn dies von fortlaufenden Einkünften abschneiden würde oder die
Verwertung mit einem wirtschaftlich nicht mehr vertretbaren Nachteil verbunden wäre. Auch die Verwertung
eines angemessenen, selbst genutzten Immobilienbesitzes kann regelmäßig nicht gefordert werden.

Der Senat hat jetzt entschieden, dass dem Unterhaltspflichtigen auch ein weiteres Vermögen zu belassen ist,
das er für eine angemessene eigene Altersvorsorge vorgesehen hat. Auf die Art der Anlage kommt es dabei
nicht an, weil es dem Unterhaltspflichtigen frei steht, in welcher Weise er Vorsorge für sein Alter trifft. Die
Höhe des insoweit zu belassenden Schonvermögens ergibt sich im Einklang mit der Rechtsprechung des
Senats aus dem Umfang der neben der gesetzlichen Rentenversicherung unterhaltsrechtlich zuzubilligenden
ergänzenden Altersvorsorge. Wie der Senat bereits entschieden hat, ist der Unterhaltspflichtige im Rahmen
des Elternunterhalts berechtigt, neben den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung bis zu 5 % seines
Bruttoeinkommens als zusätzliche private Altersversorgung aufzuwenden. Dann ist es nur konsequent, ihm
auch ein Vermögen in der Höhe zu belassen, wie er es mit diesen Aufwendungen im Laufe eines
Erwerbslebens ansparen könnte. Im vorliegenden Fall hat der Senat diesen Betrag mit rund 100.000 �
bemessen.

Urteil vom 30. August 2006 XII ZR 98/04

AG Dillingen - 1 F 247/03 � Entscheidung vom 06.08.2003 ./.

OLG München in Augsburg - 30 UF 303/03 - Entscheidung vom 11.05.2004

Kinder nur eingeschränkt unterhaltspflichtig für
Eltern
Erwachsene Kinder müssen für ihre im Pflegeheim untergebrachten Eltern nur eingeschränkt Unterhalt
zahlen. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist der sogenannte Elternunterhalt
nachrangig.

Die Versorgung der eigenen Kinder sowie die eigene Altersvorsorge gingen vor.

Sachverhalt:

Die pflegebedürftige Mutter der Beschwerdeführerin (Bf) lebte in den

letzten vier Jahren vor ihrem Tod (1995) in einem Alten- und

Pflegeheim. Da die Einkünfte der Mutter zur Begleichung der

Heimpflegekosten nicht ausreichten, leistete ihr die Stadt Bochum als

örtlicher Träger der Sozialhilfe laufende monatliche Hilfe in Höhe von
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insgesamt ca. 123.000,-- DM.

Die 1939 geborene Bf war seit ihrem 15. Lebensjahr berufstätig. Sie

hatte bis zum Zeitpunkt ihrer betriebsbedingten Kündigung im Herbst 1996

aus ihrer Halbtagstätigkeit zuletzt ein Nettoeinkommen von ca. 1.100,--

DM monatlich erzielt. Der Ehemann der Bf, von dem sie seit 1994 ge-

trennt lebt, ist technischer Angestellter und seit 1995 Rentner. Die

kinderlosen Eheleute sind Eigentümer zu je ½ eines mit einem Vier-

Familienhaus bebauten Grundstücks. Eine der vier Wohnungen bewohnt die

Bf, die drei übrigen Wohnungen sind vermietet. Der Grundstücksanteil der

Bf hat abzüglich der Belastungen einen Verkehrswert von 245.000,-- DM.

Die monatlichen Belastungen für das Grundstück übersteigen die

Nettoeinnahmen.

Die Stadt Bochum verklagte die Bf aus übergeleitetem Recht auf Zahlung

von Elternunterhalt. Die Klage vor dem Amtsgericht war erfolglos. Mit

letztinstanzlichem Urteil stellte das Landgericht Duisburg eine

Zahlungspflicht der Bf in Höhe von 123.306,88 DM fest. Zugleich

verurteilte es die Bf, das Angebot der Stadt Bochum anzunehmen, wonach

der vorgenannte Betrag als zinsloses Darlehen gewährt wird, das drei

Monate nach dem Tod der Bf zur Rückzahlung fällig ist. Zudem wurde die

Bf verurteilt, zur Sicherung des Darlehens eine Grundschuld in Höhe von

123.000,-- DM auf ihrem Miteigentumsanteil am Hausgrundstück zu

bestellen.

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde (Vb) rügt die Bf einen Verstoß gegen die

allgemeine Handlungsfreiheit sowie gegen die Eigentumsgarantie. Die ihr

auferlegte Unterhaltsverpflichtung und Beleihung ihres

Miteigentumsanteils mit einer Grundschuld überschreite ihre eigene
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Leistungsfähigkeit. Durch die Verurteilung sei ihr eigener

Altersunterhalt gefährdet. Denn das Grundstück sei zum Zwecke der

Altersabsicherung erworben worden. Außerdem habe mangels Leistungsfähig-

keit für sie eine Barunterhaltsverpflichtung gegenüber ihrer Mutter

nicht bestanden. Die Begründung einer Unterhaltsverpflichtung durch

darlehensweise Gewährung von Unterhalt sei nicht möglich.

Die Verfassungsbeschwerde (Vb) war erfolgreich.

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hob das Urteil des

Landgerichts (LG) Duisburg auf, da es die Bf in ihrer von Art. 2 Abs. 1

GG geschützten finanziellen Dispositionsfreiheit verletzt. Die Sache

wurde an das LG zurückverwiesen.

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde:

Die der Bf vom Landgericht auferlegte Verpflichtung zur Annahme eines zinslosen Darlehens und zur
Bewilligung einer Grundschuld auf ihren

Miteigentumsanteil entbehrt jeder Rechtsgrundlage und steht in krassem

Widerspruch zu allen zur Anwendung gebrachten Normen. Das Gericht hat

sich mit seiner Entscheidung der Bindung an Gesetz und Recht entzogen

und damit die durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Handlungsfreiheit der Bf

in nicht mehr durch die verfassungsmäßige Ordnung legitimierter Weise

beschränkt.

1. Die Leistungsfähigkeit der Bf ist - auch nach Auffassung des LG -

erst mit dem Darlehensangebot des Sozialhilfeträgers, also nach dem Tod

ihrer Mutter, entstanden. Damit hat das Gericht einen Unterhaltsanspruch
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für einen vergangenen Zeitraum mit einer Leistungsfähigkeit der Bf

begründet, die erst nach dem Wegfall der Bedürftigkeit der Mutter

eingetreten ist. Dies widerspricht schon in Wortlaut und Systematik den

hier maßgeblichen unterhalts- und sozialhilferechtlichen Regelungen. Ein

Unterhaltsanspruch nach § 1601 BGB besteht nur dann, wenn Bedürftigkeit

beim Unterhaltsberechtigten und Leistungsfähigkeit beim

Unterhaltspflichtigen zeitgleich vorliegen. Auch §§ 90, 91 BSHG, die die

Überleitung von Unterhaltsansprüchen ermöglichen, die dem Hilfeempfänger

im Zeitraum der Hilfeleistung zustehen, gehen von einer zeitlichen

Kongruenz zwischen Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit aus. Die

Heranziehung von § 89 BSHG zur Begründung eines Unterhaltsanspruchs

steht in klarem Widerspruch zum Wortlaut dieser Norm und zu ihrer

systematischen Einbindung in das sozialhilferechtliche Gefüge.

2. Die Auslegung des LG widerspricht auch dem Zweck der angewendeten

Normen. Dem Grundsatz des Sozialhilferechts, einen Rechtsanspruch auf

Hilfe - wenn auch gegenüber einem Unterhaltsanspruch nur nachrangig - zu

geben, läuft zuwider, mit Hilfe eines vom Sozialhilfeträger gewährten

Darlehens einen zivilrechtlich nicht gegebenen Unterhaltsanspruch

sozialhilferechtlich begründen zu wollen. Diese rechtliche Konstruktion

würde letztlich Sozialhilfeansprüche gänzlich zum Wegfall bringen. Denn

wenn mit Hilfe eines Darlehens die Leistungsfähigkeit eines

Unterhaltspflichtigen hergestellt werden könnte, läge es in der Hand des

Sozialhilfeträgers, einen Sozialhilfeanspruch nicht zum Tragen kommen zu

lassen. Dies hätte zur Folge, dass ein Bedürftiger zwar selbst mit der

Geltendmachung eines Unterhaltsanspruchs gegenüber einem nicht
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leistungsfähigen Unterhaltspflichtigen scheitern würde, der

Sozialhilfeträger jedoch mit einem entsprechenden Darlehensangebot den

Unterhaltsanspruch begründen und sich damit von seiner Verpflichtung zur

Sozialhilfegewährung befreien könnte. Es liefe außerdem dem

Sozialstaatsgebot zuwider, das fordert, Menschen einen Anspruch auf

staatliche Hilfe zukommen zu lassen, um so ihr Existenzminimum zu

sichern.

3. Schließlich widerspricht die Auslegung des LG auch dem Willen des

Gesetzgebers. Er hat dem Elternunterhalt gegenüber dem Kindesunterhalt

nicht nur nachrangiges Gewicht verliehen (§ 1609 BGB), sondern auch den

Umfang der Verpflichtung deutlich gegenüber der Pflicht zur Gewährung

von Kindesunterhalt eingeschränkt (§ 1603 Abs. 1 BGB). Die nachrangige

Behandlung des Elternunterhalts entspricht der grundlegend anderen

Lebenssituation, in der die Unterhaltspflicht jeweils zum Tragen kommt.

Bei der Pflicht zum Elternunterhalt ist dies meist dann der Fall, wenn

die Kinder längst eigene Familien gegründet haben, sich

Unterhaltsansprüchen ihrer eigenen Kinder und Ehegatten ausgesetzt

sehen, sowie für sich selbst und für die eigene Altersabsicherung zu

sorgen haben. Dazu tritt nun ein Unterhaltsbedarf eines oder beider

Elternteile im Alter hinzu, der mit deren Einkommen, insbesondere ihrer

Rente, vor allem im Pflegefall nicht abgedeckt werden kann. Diesen sich

kumulierenden Anforderungen hat der Gesetzgeber Rechnung getragen, indem er sichergestellt hat, dass dem
Kind ein seinen Lebensumständen

entsprechender eigener Unterhalt verbleibt.

Die vom Gesetzgeber dem Elternunterhalt zugewiesene, relativ schwache
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Rechtsposition wird durch die neuere Entwicklung der Gesetzgebung aus

jüngerer Zeit noch untermauert. Mit der schrittweisen Reduzierung der

Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung und der Einführung der

gesetzlich geförderten privaten Altersvorsorge ("Riester-Rente") hat der

Gesetzgeber die Verantwortung jedes Einzelnen hervorgehoben, für seine

Alterssicherung neben der gesetzlichen Rentenversicherung rechtzeitig

und ausreichend vorzusorgen. Dies muss bei der Bestimmung des einem

unterhaltspflichtigen Kind verbleibenden angemessenen Unterhalts

Berücksichtigung finden. Insbesondere aber hat der Gesetzgeber mit der

Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 1.

Januar 2003 durch das Grundsicherungsgesetz und seit dem 1. Januar 2005

durch die §§ 41 ff. SGB XII verdeutlicht, dass die Belastung erwachsener

Kinder durch die Pflicht zur Zahlung von Elternunterhalt unter

Berücksichtigung ihrer eigenen Lebenssituation in Grenzen gehalten

werden soll.

Bundesverfassungsgericht

Urteil vom 7. Juni 2005 � 1 BvR 1508/96 �

BGH: Anfechtung der Vaterschaft nicht mit
heimlichem DNA-Test
Der für das Familienrecht zuständige Senat des BGH hatte in zwei Fällen darüber zu entscheiden, ob eine
ohne Zustimmung des Kindes bzw. seiner allein sorgeberechtigten Mutter eingeholte sog.
DNA-Vaterschaftsanalyse im Rahmen einer Vaterschaftsanfechtungsklage verwertet werden kann.

In beiden Fällen hatten die mit der jeweiligen Mutter des Kindes nicht verheirateten Kläger ihre Vaterschaft
vor dem Jugendamt anerkannt. Jahre später ließen sie im einen Fall eine Haarprobe und im anderen Fall ein
ausgespucktes Kaugummi sowie jeweils eigene Speichelproben ohne Wissen und Zustimmung des Kindes
und der Mutter von einem privaten Labor genetisch analysieren. Die Analyse ergab jeweils, dass der Spender
der Speichelprobe nicht der biologische Vater des Kindes sein konnte, von dem die Gegenprobe angeblich
stammte.
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Die darauf gestützten Vaterschaftsanfechtungsklagen waren von den Vorinstanzen (OLG Celle und OLG
Thüringen) abgewiesen worden. Diese Entscheidungen hat der BGH heute bestätigt.

Nach std. Rspr. des Senats reicht die bloße Behauptung, nicht der Vater des Kindes zu sein, nicht aus, ein
Vaterschaftsanfechtungsverfahren einzuleiten, in dem die Abstammung dann regelmäßig durch ein
gerichtliches Gutachten geklärt wird. Vielmehr muss der Kläger konkrete Umstände vortragen, die bei
objektiver Betrachtung geeignet sind, Zweifel an seiner Vaterschaft zu wecken und die Abstammung des
Kindes von einem anderen Mann als nicht ganz fernliegend erscheinen zu lassen.

Auf eine "heimliche" DNA-Vaterschaftsanalyse kann ein solcher Anfangsverdacht nach Meinung des BGH
nicht gestützt werden.

Unabhängig vom Ausgang des aktuellen Gesetzgebungsvorhabens, mit dem ein generelles Verbot solcher
heimlichen DNA-Analysen erwogen wird, hat der Senat entschieden, dass die Untersuchung des genetischen
Materials eines anderen Menschen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung gegen das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung verstößt und rechtswidrig ist. Dieses Grundrecht des Kindes braucht auch
nicht hinter dem Interesse des als Vater geltenden Mannes zurückzustehen, sich Gewißheit über seine
biologische Vaterschaft zu verschaffen. Deshalb darf das Ergebnis einer solchen Untersuchung in einem
Zivilprozess nicht verwertet werden, auch nicht als Grundlage eines Anfangsverdachts.

Auch die Weigerung des Kindes oder der Mutter als seiner gesetzlichen Vertreterin, der Einholung einer
solchen Analyse oder der Verwertung ihres Ergebnisses zuzustimmen, ist als solche regelmäßig nicht
geeignet, einen Anfangsverdacht zu begründen

Urteile v. 12.1.2005 - XII ZR 60/03 und XII ZR 227/03 - Pressemitteilung 4/2005, v. 12.1.2005

BGH: Zur Wirksamkeit von Eheverträgen bei
kinderloser Ehe
Der für das Familienrecht zuständige Senat des BGH hatte über die Wirksamkeit eines Ehevertrags zu
entscheiden. Der 1942 geborene Ehemann und die 1944 geborene Ehefrau hatten 1988 geheiratet; für beide
war es die zweite Ehe. Der Ehemann praktizierte bis zu seiner Erwerbsunfähigkeit 1996 als Zahnarzt. Die
Ehefrau - eine gelernte Rechtsanwaltsgehilfin - hatte mit ihrem ersten Ehemann zeitweilig ein
Bekleidungsgeschäft betrieben und schon vor der Eheschließung gegen Entgelt in der Praxis des Ehemannes
kaufmännische Arbeiten übernommen. In einem vor der Heirat geschlossenen Ehevertrag vereinbarten beide
Gütertrennung, schlossen den Versorgungsausgleich aus und verzichteten wechselseitig auf nachehelichen
Unterhalt. Der Ehemann verpflichtete sich für den Fall der Scheidung, an die Ehefrau für jedes vollendete
Ehejahr eine "Unterhaltsabfindung" in Höhe von 10.000 DM, insgesamt jedoch nicht mehr als 80.000 DM, zu
zahlen. Außerdem verpflichtete er sich, ab Rechtskraft der Scheidung bis zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
der Ehefrau für diese Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe der Arbeitnehmer und
Arbeitgeberanteile nach einem monatlichen Bruttoentgelt von 2.000 DM zu entrichten, falls die Ehefrau
unverschuldet keine Erwerbstätigkeit ausüben könne.

Der BGH hatte den Ehevertrag für wirksam und das Versorgungsausgleichsverlangen der Ehefrau für
unbegründet erachtet.

Der Senat hatte bereits in einem Urteil vom 11. 2. 2004 - XII ZR 265/02 (siehe dazu Pressemitteilung 12/2004
= FamRZ 2004, Heft 5, US II; Abdruck der Entscheidung in FamRZ 2004, 601, m. Anm. Borth) - die
Grundsätze für die Wirksamkeit von Eheverträgen aufgestellt. Diese dürfen den Schutzzweck der gesetzlichen
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Scheidungsfolgen nicht beliebig unterlaufen. Das wäre dann der Fall, wenn durch den Ehevertrag eine evident
einseitige und von der individuellen Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse nicht gerechtfertigte
Lastenverteilung entstünde, die hinzunehmen für den belasteten Ehegatten unter angemessener
Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe
unzumutbar erscheint. Die Belastungen des einen Ehegatten werden dabei um so schwerer wiegen und die
Belange des anderen Ehegatten um so genauerer Prüfung bedürfen, je unmittelbarer die Vereinbarung der
Ehegatten über die Abbedingung gesetzlicher Regelungen in den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts
eingreift. Dabei hat der Tatrichter zunächst im Rahmen einer Wirksamkeitskontrolle zu prüfen, ob der
Ehevertrag schon im Zeitpunkt seines Zustandekommens offenkundig zu einer derart einseitigen
Lastenverteilung für den Scheidungsfall führt, dass ihm losgelöst von der künftigen Entwicklung der
Lebensverhältnisse wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerkennung mit der Folge zu versagen ist,
dass an seine Stelle die gesetzlichen Regelungen treten.

Das hat der Senat für den vorliegenden Fall verneint. Der vertragliche Ausschluss des Betreuungsunterhalts
konnte dabei unberücksichtigt bleiben, da im maßgebenden Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit gemeinsamen
Kindern der Parteien nicht mehr zu rechnen war. Auch der Umstand, dass die Ehegatten den Altersunterhalt
wegen Alters ausgeschlossen hatten, führt nach Ansicht des Senats hier nicht zur Sittenwidrigkeit. Die
Parteien waren im Zeitpunkt der Eheschließung bereits 44 und 46 Jahre alt, mithin in einem Alter, in dem ein
nicht unwesentlicher Teil der Altersversorgung üblicherweise bereits erworben ist. Die Ehefrau hatte in der
Praxis des Ehemannes - gegen teilweise hohes Entgelt - mitgearbeitet und damit eine eigenständige
Altersversorgung erworben; zudem hatte sich der Ehemann verpflichtet, für die Zeit nach einer etwaigen
Scheidung den weiteren Ausbau der Altersversorgung der Ehefrau durch Zahlung freiwilliger Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung sicherzustellen. Auch der Ausschluss des Unterhalts wegen Krankheit
rechtfertigt die Annahme der Sittenwidrigkeit nach Ansicht des Senats nicht, da der Ehemann mit dem
Ehevertrag eine nacheheliche Verantwortung für die Ehefrau nicht schlechthin abbedungen, sondern lediglich
auf eine Kapitalzahlung von 80.000 DM begrenzt hat. Der Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit gehört nicht zum
Kernbereich der Scheidungsfolgen; sein Ausschluss war hier auch deshalb unbedenklich, weil ehebedingte
Nachteile der Ehefrau, die durch diesen Unterhalt im Einzelfall ausgeglichen werden können, nicht zu
erwarten waren. Die Vereinbarung des Wahlgüterstands der Gütertrennung lässt einen Ehevertrag
grundsätzlich nicht sittenwidrig erscheinen. Der Ausschluss des Versorgungsausgleichs, der - ähnlich wie der
Unterhalt wegen Alters - zum Kernbereich der Scheidungsfolgen gehört, war nach Auffassung des Senats
namentlich deshalb hinzunehmen, weil die Lebensplanung der Parteien vorsah, dass die Ehefrau aufgrund
ihrer versicherungspflichtigen Tätigkeit in der Praxis des Ehemannes auch in der Ehe ihre Altersversorgung
weiter ausbauen konnte.

Da der Ehevertrag danach Bestand hatte, war im Rahmen einer sog. Ausübungskontrolle zu prüfen, ob sich
der Ehemann gegenüber dem Versorgungsausgleichsbegehren der Ehefrau nunmehr auf den - im Ehevertrag
wirksam vereinbarten - Ausschluss dieser Scheidungsfolge nach Treu und Glauben berufen kann. Dies hat der
Senat bejaht, da sich die Versorgungssituation der Ehefrau gegenüber den bei Abschluss des Ehevertrags
bestehenden Verhältnissen nicht in einer Weise verändert hat, welche die Beru?fung des Ehemannes auf den
Ehevertrag als treuwidrig erscheinen lässt.

Urteil v. 12. 1. 2005 - XII ZR 238/03 - Pressemitteilung 6/2005, v. 14.1.2005
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